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153.
Die herrschende Religion in der Tur Herrsch.

keh ist die mahommedanische Religion.
Die Turken, einige ihnen in Asien unter

worfene Nationen und die Egypter sind Mo
hamedaner und zwar im Ganzen von derje
nigen Secte die die Sonna oder Tradition
außer dem Koran angehmen aber sie sind in
mehrere Untersecten getheilt die Ludeke lc.
Th. Sas beschreibt. In den asiatischen
Provinzen sind viele Aliten

Die christlichen Kirchen aller Art werden
bon den Turken, vermoge des sogenannten Te
stamentsdes Mohammeds s. Ludekelc.
m Th. S i20 und der Vorschriften des Ko
rans geduldet aberdiejenigen die sich dazu be
kennen mussen wenu sie eigentliche Untertha
nen der Turken sind eine Kopfsteuer geben,
und leben uberall in großem Drucke. Die
griechische Kirche ist ungemein zahlreich durch
die eurdpaische und asiatische Turkey. Ge
trennte Arme davon sind die gleichfalls zahlrei
chen armenischen Kirchen, die eigentlichen Mo
nophysiten wozu die jacobitischen Ehristen und
Kopten gehoren Nestorianer und die Maro
niten welche sich anjeßt dem romischen Stuhle

unter


